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Kleine Anfrage  

des Abgeordneten Thomas Hölck (SPD) 

und 

Antwort 

der Landesregierung – Minister für Energiewende, Klimaschutz, Umwelt und 

Natur 

Wasserqualität an der Tonne E3 

 

Laut der Hamburg Port Authority1 werden nur Sedimente mit geringerer Belastung in 

die Nordsee verbracht. Sie werden vor der Baggerung hinsichtlich ihres Schadstoff-

gehaltes umfangreich untersucht. Dabei müssen die in den Zulassungen des Landes 

Schleswig-Holstein festgelegten Maßgaben und Werte zur Minimierung der maßnah-

menbedingten Auswirkungen eingehalten werden. 

 

1. Nach welchen Kriterien wird die verbringbare Menge an Sedimenten an der 

Tonne E3 bemessen?  

 

Die Kriterien, nach denen über die verbringbare Menge entschieden wird, sind in 

den einschlägigen umweltrechtlichen Anforderungen des nationalen und landes-

spezifischen Wasser- und Naturschutzrechts in Verbindung mit den Gemeinsamen 

Übergangsbestimmungen des Bundes und der Küstenländer zum Umgang mit 

Baggergut in den Küstengewässern (GÜBAK) aus dem Jahr 2009 festgelegt (s. 

schleswig-holstein.de - Meeresschutz - "Gemeinsame Übergangsbestimmungen 

zum Umgang mit Baggergut in Küstengewässern"). 

                                            
1 https://www.hamburg-port-authority.de/fileadmin/user_upload/Baggern_und_Umla-
gern_FI_Tonne_E3_WEB.pdf 

https://www.schleswig-holstein.de/DE/fachinhalte/M/meeresschutz/Downloads/Gem_Uebergangsbestimmungen.html
https://www.schleswig-holstein.de/DE/fachinhalte/M/meeresschutz/Downloads/Gem_Uebergangsbestimmungen.html
https://www.hamburg-port-authority.de/fileadmin/user_upload/Baggern_und_Umlagern_FI_Tonne_E3_WEB.pdf
https://www.hamburg-port-authority.de/fileadmin/user_upload/Baggern_und_Umlagern_FI_Tonne_E3_WEB.pdf
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2. Hat sich die Wasserqualität an der Tonne E3 in den letzten fünf Jahren  

    verändert? Wenn ja, wie? 

 

Für Bewertungen ist nicht allein die Wasserqualität, sondern die Gewässerqualität 

im weiteren Sinne relevant, d.h. die Gesamtheit der aquatischen Umwelt.  

Die Verbringstelle bei Tonne E3 liegt im wasserrechtlich festgelegten Wasserkör-

per (WK) N0.5000 „Küstenmeer Elbe“. Im Rahmen des Monitorings zur Umset-

zung der EG-Wasserrahmenrichtlinie werden in diesem WK im Wasser zweimal 

pro Jahr die prioritären anorganischen und organischen Schadstoffe Stoffe ge-

mäß Anlage 8 der Verordnung zum Schutz der Oberflächengewässer (OGewV) 

gemessen. 

Die Untersuchung der Matrix Wasser im Wasserkörper Küstenmeer Elbe ergab 

im aktuell bewertungsrelevanten Zeitraum von 2013 bis 2018 (und damit während 

bereits mehrjähriger Verbringungen bei Tonne E3) keine Überschreitungen der in 

der Wassermatrix geltenden jeweiligen Umweltqualitätsnormen (UQN – s. Ant-

wort zu Frage 3).  

 

Aufgrund einer flächendeckenden und daher nicht auf die Verbringungen bei 

Tonne E3 zurückzuführenden Überschreitung der UQN für Quecksilber und Bro-

mierte Diphenylether (BDE) in Biota (Fischen) wurde der chemische Zustand aller 

Oberflächengewässer bundesweit mit „nicht gut“ bewertet. 

 

Weitere Informationen: Bewirtschaftungspläne_3.Bewirtschaftungszeit-

raum_2021-2027 

 

Darüber hinaus wird seit 2005 ein umfangreiches vorhabenbezogenes Monitoring 

an der Verbringstelle bei Tonne E3 und deren Wirkbereich durchgeführt und re-

gelmäßig aktualisiert. Dies umfasst u.a. Schadstoffuntersuchungen in Biota (ver-

schiedene Fischarten und Bodenorganismen) und Sedimente sowie ökotoxikolo-

gische Untersuchungen. Aufgrund der Belastung des Hamburger Baggerguts mit 

einzelnen elbetypischen Schadstoffen, die oberhalb der rezenten Belastungen 

der Küstensedimente der Nordsee liegen, wurden im Rahmen der Zulassungen 

der Verbringungen strenge schadstoffbezogene Maßgaben festgelegt, die konti-

nuierlich überwacht und gegenüber der Zulassungsbehörde dokumentiert wer-

den. Bisher werden alle Maßgaben erfüllt, so dass sichergestellt ist, dass umwelt-

rechtliche Anforderungen eingehalten werden. Die diesbezüglichen Dokumentati-

onen sind grundsätzlich in dem Downloadcenter der Hamburg Port Authority öf-

fentlich verfügbar. Das Gleiche gilt für die vor jeder Verbringung durchgeführten 

chemischen Analysen des Baggerguts (s. Download-Center (hamburg-port-autho-

rity.de) – Stichworte: Kurzberichte, Jahresberichte; Analysen) 

 

3. Wo liegen die Grenzwerte der Schadstoffbelastung der Sedimente, die an die 

Tonne E3 verbracht werden? 

 

Maßgebliche Grenzwerte sind die wasserrechtlich festgelegten UQN laut Verord-

nung zum Schutz der Oberflächengewässer (s. OGewV - Verordnung zum Schutz 

der Oberflächengewässer 1 (gesetze-im-internet.de) sowie Antwort zu Frage 2). 

https://www.schleswig-holstein.de/DE/fachinhalte/W/wasserrahmenrichtlinie/bewirtschaftungszeitraum3.html?nn=361421d9-6f5c-46d8-9ff9-d6a5b89fa18e
https://www.schleswig-holstein.de/DE/fachinhalte/W/wasserrahmenrichtlinie/bewirtschaftungszeitraum3.html?nn=361421d9-6f5c-46d8-9ff9-d6a5b89fa18e
https://www.hamburg-port-authority.de/de/infoport/download-terminal
https://www.hamburg-port-authority.de/de/infoport/download-terminal
https://www.gesetze-im-internet.de/ogewv_2016/BJNR137310016.html
https://www.gesetze-im-internet.de/ogewv_2016/BJNR137310016.html
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In Sedimenten legt diese Verordnung bisher nur für wenige Stoffe Grenzwerte 

fest. Diese sind in Anlage 6 der Verordnung aufgeführt und lauten wie folgt: 

 

Stoffname UQN für Übergangs- und Küstengewässer/ 

Schwebstoffe oder Sediment (mg/kg)2 

Arsen 40 

Chrom 640 

Kuper 160 

PCB-28, PCB-52, PCB-101, 

PCB-138, PCB-153, PCB-180 

je 0,02 

Zink 800 

 

Darüber hinaus werden weitere Schwellen- und Richtwerte für Sedimente für die 

Entscheidung über die Unterbringungsfähigkeit des Baggerguts und deren Über-

wachung zugrunde gelegt. Diese stellen keine Grenzwerte, sondern Prüfschwel-

len dar. Es handelt sich dabei im Wesentlichen um die in der GÜBAK festgelegten 

Richtwerte (siehe Antwort zu Frage 1) sowie die im Rahmen des Oslo- und Paris-

Übereinkommens zum Schutz der Meeresumwelt des Nordostatlantiks (OSPAR) 

vereinbarten Bewertungskriterien.  

 

Neben Grenzwerten für Sedimente werden auch Grenzwerte für biologische Un-

tersuchungen zugrunde gelegt. Diese sind bspw. die UQN der OGewV für Biota.  

Darüber hinaus werden in den Zulassungen für die Verbringungen bei Tonne E3 

vorhabenbezogene Schwellenwerte festgelegt. Danach darf die Schadstoff- und 

ökotoxikologische Belastung des für die Einbringung vorgesehenen Baggerguts 

nicht höher sein als die des bisher ins Schlickfallgebiet zu Tonne E3 verbrachten 

Sediments. Dazu dürfen Sedimente nur dann eingebracht werden, wenn die che-

mischen Parameter sowie die jeweiligen ökotoxikologischen Wirkungen nicht hö-

her sind als die entsprechenden Werte eines festgelegten Referenzzeitraumes. 

 

4. Wurden diese Grenzwerte in den vergangenen Jahren verändert? Wenn ja, 

wie, wann und warum? 

 

Die UQN wurden im Jahr 2020 im Rahmen der Novellierung der OGewV aktuali-

siert (s.a. https://www.bmuv.de/gesetz/verordnung-zum-schutz-der-oberflaechen-

gewaesser). 

 

5. Wie wird sichergestellt, dass kein hochbelastetes Sediment an die Tonne E3 

verbracht wird? 

 

Siehe Antworten zu den Fragen 1 und 3. 

                                            
2 bei Metallen bezogen auf die Fraktion kleiner als 63 µm; bei organischen Stoffen auf die Fraktion kleiner als 2 mm (d. 

h. Gesamtfraktion der Sedimente). 

 

https://www.bmuv.de/gesetz/verordnung-zum-schutz-der-oberflaechengewaesser
https://www.bmuv.de/gesetz/verordnung-zum-schutz-der-oberflaechengewaesser

